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Entschließung 

des Nationalrates vom 9. April 2008 

betreffend die Lage in Tibet 

Die Bundesregierung wird ersucht, betreffend Tibet im Einklang mit den europäischen 
Partnern weiterhin eine unmissverständliche an den universellen Menschenrechten orientierte 
Haltung einzunehmen und dabei insbesondere für folgende Anliegen einzutreten: 

für GewaItfreiheit und einen substantiellen Dialog, damit eine für beide Seiten annehmbare 
tragfähige Lösung unter Achtung der Kultur, der ReJigion und der Identität der tibetischen 
Bevölkerung gefunden werden kann; 

dafür, dass sich eine dauerhafte Lösung und Entspannung der Situation für ein Miteinander 
und ein im Respekt voreinander und unter Akzeptanz des Ein-China-Prinzips finden lässt. 

für die unverzügliche Gewährleistung einer freien Berichterstattung und uneingeschränkter 
Reisefreiheit insbesondere für Journalisten, NGOs, unabhängige Menschenrechtsbeobachter 
und Diplomaten; 

für eine gemeinsame Delegation des slowenischen Ratsvorsitzes, der Europäischen 
KOIJUIllssion und des Europäischen Parlaments in die chinesische Provinz Tibet, um einen 
unverfiilschten Eindruck zu gewinnen und direkte Gespräche mit der Zivil gesellschaft zu 
ermöglichen; . 

für eine Unterstützung der Ansicht des Dalai Lama, dass die Olympischen Spiele eine große 
Gelegenheit für das chinesische Volk sein und sich daher gegen eine Boykott der 
Olympischen Spiele ausgesprochen hat; 
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